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1 Einleitung 

Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen ist die massivste Ausdrucksform von Homo- und 
Transfeindlichkeit und auch in Deutschland sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum 
keine Seltenheit. Für die Betroffenen bedeutet dies eine erhebliche Belastung sowie Ein
schränkung von Freiheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Ziel des Arbeitspapiers und der hier vorliegenden Kurzfassung ist es, notwendige Schritte 
für die Bekämpfung von Hasskriminalität in Deutschland zu identifizieren. Hierzu wurden ins
besondere Forderungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen und politischen Parteien 
sowie Handlungsempfehlungen von Expert*innen aus Deutschland zusammengetragen und 
systematisch aufbereitet.2 Maßnahmen gegen Hass und Gewalt gegen LGBTIQ*-Personen 
werden auch europaweit diskutiert und vorangebracht. Deshalb besteht ein weiteres Ziel darin, 
Vorhaben und bereits umgesetzte Maßnahmen der Europäischen Union, des Europarats und 
insbesondere der Regierungen der europäischen Mitgliedstaaten vorzustellen. Vor dem Hin
tergrund identifizierter Handlungserfordernisse in Deutschland können diese auch als Lö
sungsansätze in Betracht gezogen werden. 

Das Arbeitspapier Nr. 24 und die vorliegende Kurzfassung sind Teil einer Veröffentlichungs
reihe der Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa zur 
Gleichstellung von LGBTIQ*-Personen in Deutschland und Europa.3 Die Arbeit der Beobach
tungsstelle soll einen Beitrag zur inhaltlichen Vorbereitung für die Erstellung eines nationa
len Aktionsplans zu den Rechten von LGBTIQ*-Personen in Deutschland leisten, auch 
angesichts der Initiative der Europäischen Union (siehe dazu die LGBTIQ-Gleichstellungsstra
tegie 2020–2025 der Europäischen Kommission in Kapitel 3) sowie der Existenz bereits be
stehender Aktionspläne in anderen europäischen Staaten4. Die Forderung nach einem Akti
onsplan in Deutschland wurde seit einigen Jahren von politischen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren wiederholt vorgebracht. Seine Erstellung wurde nun als ein Vorhaben der neuen 
Bundesregierung unter Olaf Scholz in den Koalitionsvertrag 2021–2025 aufgenommen. Nati
onale Aktionspläne gelten neben gesetzlichen Bestimmungen als wichtige Maßnahme zur Si
cherung der Rechte und Chancen von LGBTIQ*-Personen5 und –Familien6. 

Im Folgenden werden nach einer Übersicht zu zentralen Definitionen (Kapitel 2) zunächst die 
politischen und rechtlichen Instrumente zum Schutz von LGBTIQ*-Personen auf deutscher 
und internationaler Ebene kurz beschrieben (Kapitel 3). Anschließend werden die Handlungs
erfordernisse im Bereich Hasskriminalität und Hassrede gegen LGBTIQ*-Personen in 
Deutschland dargestellt und Lösungsansätze aus anderen Staaten angeführt (Kapitel 4). Da
ran anschließend werden in einem Fazit die gesetzlichen Änderungsbedarfe zusammenge
fasst und die Notwendigkeit eines nationalen Aktionsplans genauer in den Blick genommen 
(Kapitel 5). Die Kurzfassung endet mit einem Ausblick auf die Vorhaben der Bundesregierung 
unter Olaf Scholz (Kapitel 6). 



Bekämpfung von Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen 
 

2 

2 Definitionen 

Begriff Definition7 

Cis Das lateinische Cis bedeutet „diesseits“ und „bezeichnet im Kontext des 
Begriffs „cisgeschlechtlich“ Personen, deren geschlechtliche Verortung mit 
dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei Geburt zugewiesen 
wurde“.8 

Geschlechtli
che Identität 

Geschlechtliche Identität ist „das tief empfundene innere und persönli
che Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht (gender), das mit dem 
Geschlecht (sex), das der betroffene Mensch bei seiner Geburt zugewie
sen wurde, übereinstimmt oder nicht übereinstimmt; […]“.9 

Geschlechts
ausdruck 

Unter Geschlechtsausdruck wird die „Darstellung der Geschlechtlichkeit 
eines Menschen im physischen Erscheinungsbild – einschließlich Klei
dung, Frisur, Modeaccessoires und Kosmetik – sowie mittels Eigenarten, 
Sprechweise, Verhaltensmuster, Namen und Anrede“ verstanden, die „mit 
der geschlechtlichen Identität eines Menschen übereinstimmen kann, aber 
nicht notwendigerweise muss“.10 Geschlechtsausdruck ist Teil der Defini
tion von Geschlechtsidentität. 

Geschlechts
merkmale 

Geschlechtsmerkmale sind „physische Eigenschaften eines Menschen 
bezüglich des Geschlechts, einschließlich Genitalien und anderer Teile 
der geschlechtlichen und reproduktiven Anatomie, Chromosomen, Hor
mone und der in der Pubertät sich herausbildenden sekundären körperli
chen Merkmale“.11 

Hasskrimina
lität 

Unter Hasskriminalität oder Hassverbrechen werden körperliche oder 
verbale Übergriffe auf Personen verstanden, die durch Vorurteile gegen
über einem Merkmal einer Person, wie zum Beispiel deren sexueller Ori
entierung oder Geschlechtsidentität, motiviert sind.12  

Hassrede Als Hassrede werden Aufrufe und Anspornung zu Hass, Diskriminierung 
oder Feindseligkeit gegenüber Personen bezeichnet, die durch Vorurteile 
gegenüber einem Merkmal einer Person, wie zum Beispiel sexuelle Orien
tierung oder Geschlechtsidentität, motiviert sind. Häufig findet dies online 
statt.13 

Heteronorma
tivität 

Heteronormativität bezeichnet „[…] die Normen der Heterosexualität und 
Zweigeschlechtlichkeit und fasst diese als gesellschaftliches Machtver
hältnis […]. Cisnormativität ist Teil des heteronormativen Machtverhältnis
ses und bezeichnet die Norm, sich diesseits des bei Geburt zugewiesenen 
Geschlechts zu verorten“.14 
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Inter* Inter* bezeichnet Personen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale. Da 
ihr Körper „in irgendeiner Weise von den gesellschaftlichen und medizini
schen Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit abweicht“15 wird und 
wurde inter* oftmals pathologisiert mit der Folge, dass sie bereits im Säug
lings- oder Kindesalter zur Herstellung eines eindeutigen Geschlechts me
dizinischen Eingriffen unterworfen worden. Diese Eingriffe, die von Be
troffenen oft als gewaltvoll erlebt wurden, stellen Menschenrechtsverlet
zungen des Rechts auf Selbstbestimmung, des Rechts auf Fortpflanzung 
und des Rechts auf körperliche Unversehrtheit dar. Inter* Personen kön
nen cis oder trans* sein und sich jedem Geschlecht zugehörig fühlen.16 

LGBTIQ* LGBTIQ* ist eine Abkürzung für die Begriffe lesbisch, schwul (im Engli
schen „gay“), bisexuell, trans*, inter* und queer und damit eine Abkürzung 
für sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten. 

Nicht-binär Nicht-binär ist „ein Überbegriff für alle Geschlechter, die nicht rein männ
lich oder rein weiblich sind. […] Ausschlaggebend für die Identität als nicht
binär ist aber nur das eigene Empfinden.“17 

Queer Queer ist ein „Sammelbegriff für alle nicht-heteronormativen und nicht-cis
geschlechtlichen Lebensweisen und Identitäten. Manche verstehen unter 
Queer einen politischen Begriff, der sich gegen Normen und Normalitäten 
richtet. Queer kann auch als Identitätsbegriff verwendet werden.“18 

Sexuelle Ori
entierung 

Sexuelle Orientierung ist „die Fähigkeit eines Menschen, sich emotional 
und sexuell intensiv zu Personen desselben oder eines anderen Ge
schlechts (gender) oder mehr als einen Geschlechts (gender) hingezogen 
zu fühlen und vertraute und sexuelle Beziehungen mit ihnen zu führen“.19 

Sternchen * Das Sternchen * steht für die Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Ver
ortungen sowie für die „Prozesshaftigkeit und Unabgeschlossenheit von 
geschlechtlichen Positionierungen“.20 

Trans* Trans* bezeichnet Personen, die sich nicht oder nicht nur dem Geschlecht 
zugehörig fühlen, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Ausschlagge
bend ist nur das eigene Empfinden. Es gibt binäre und nicht-binäre trans* 
Personen. Einige trans* Personen entscheiden sich Hormone einzuneh
men, geschlechtsverändernde Operationen durchzuführen oder einen 
rechtlichen Geschlechtswechsel anhand der Änderung des Vornamens o
der des Personenstands21 vorzunehmen. Dabei handelt es sich aber „um 
lange, aufwändige und kostenintensive Prozesse, unter denen viele trans* 
Personen auch leiden“.22 

Quelle: eigene Darstellung 
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3 Politische und rechtliche Instrumente  

In Deutschland existieren bisher in allen Bundesländern bis auf Bayern Landesaktionspläne 
zu LGBTIQ*-Gleichstellung. Auf Bundesebene nahm der 2017 verabschiedete Nationale Ak
tionsplan gegen Rassismus23 das Thema erstmals auf. Ziel war es, Homo- und Transfeind
lichkeit in Zusammenhang mit anderen Erscheinungsformen von gruppenbezogener Men
schenfeindlichkeit in den Blick zu nehmen. Kritik am Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus 
wurde insbesondere dahingehend geäußert, dass wenige konkrete und verbindliche Maßnah
men für LGBTIQ* aus dem Aktionsplan hervorgingen. Die Bundesregierung unter Olaf Scholz 
(2021–2025) hat in ihrem Koalitionsvertrag aus November 2021 nun angekündigt, einen 
„ressortübergreifenden Nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt“24 aufzusetzen.  

Auf internationaler und europäischer Ebene sind insbesondere folgende politische und recht
liche Instrumente für den Schutz vor Hasskriminalität und Hassrede gegen LGBTIQ*-Personen 
von Bedeutung:  

• Unter dem Titel „Union der Gleichheit“ hat die Europäische Kommission 2020 erstmalig 
eine Strategie zur Gleichstellung von LGBTIQ-Personen 2020–202525 verabschie
det. Sie basiert auf vier Hauptsäulen, von denen die Gewährleistung der Sicherheit von 
LGBTIQ-Personen und damit der Schutz vor Hassdelikten und Hetze eine der Säulen 
darstellt. Die Strategie ist für die Europäische Kommission sowie die Mitgliedstaaten 
rechtlich nicht verbindlich. Die Europäische Kommission legt darin für die eigene Arbeit 
Maßnahmen fest (insbesondere die Bereitstellung von Finanzierungsmöglichkeiten 
über EU-Programme wie „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“) 
und empfiehlt Maßnahmen für die Mitgliedstaaten bei deren Umsetzung sie unterstützt 
(zum Beispiel Austausch zu bewährten Verfahren, Förderung eines sicheren Umfelds 
für Opfer von Straftaten, Aus- und Fortbildung sowie Kapazitätsaufbau der Strafverfol
gungsbehörden).  

• Rechtlich baut die LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie auf den Grundrechten der Euro
päischen Union bezüglich Gleichheit und Nichtdiskriminierung auf, die maßgeblich in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union26 begründet und an die Euro
päische Menschenrechtskonvention27 des Europarats angelehnt sind. Weiterhin re
levant in Bezug auf die Menschenrechte von LGBTIQ*-Personen sind die 2007 von 
Menschenrechtsexpert*innen erarbeiteten sogenannten Yogyakarta-Prinzipien, die 
die bestehenden internationalen Menschenrechtsabkommen bezüglich sexueller Ori
entierung und geschlechtlicher Identität anhand von 29 Prinzipien auslegen und spezi
fizieren. Sie sind zwar nicht rechtsverbindlich, können aber bei der Auslegung verbind
licher menschenrechtlicher Normen Berücksichtigung finden. 

• Auch der Europarat setzt sich an vielen Stellen für die Rechte von LGBTIQ*-Personen 
ein und hat insbesondere mit der 2010 angenommenen Empfehlung CM/Rec(2010)5 
über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund von sexueller 
Orientierung oder Geschlechtsidentität28 einen Referenzrahmen für den Schutz vor 
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Hasskriminalität gegen LGBT-Personen geschaffen. Die Empfehlung ist das erste in
ternationale Abkommen zwischen Regierungen, das sich mit der Diskriminierung von 
LGBT-Personen in Europa befasst. Seit ihrer Verabschiedung dient sie als Bezugsrah
men für Staaten und die Zivilgesellschaft gleichermaßen. Die einzelnen Empfehlungen 
für die Mitgliedstaaten umfassen elf Bereiche, der erste bezieht sich auf das Recht auf 
Leben, Sicherheit und Schutz vor Gewalt.  

Mit dem Rainbow Index29 hat die zivilgesellschaftliche Organisation European Region of the 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe) ein 
laufend aktualisierbares Vergleichsinstrument aufgebaut, das 49 Staaten hinsichtlich ihrer 
Gleichstellungsgesetze und -politik für LGBTIQ*-Personen auf einer Skala zwischen null Pro
zent (schwere Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung) und 100 Prozent (Achtung der 
Menschenrechte, volle Gleichberechtigung) bewertet. 

Eine der sechs im Rainbow Index berücksichtigten Kategorien bezieht sich dabei explizit auf 
Hasskriminalität und Hassrede. Darunter fallen acht Kriterien30, die in Tabelle 1 dargestellt 
sind. Von den acht Kriterien zu Hasskriminalität und Hassrede beziehen sich fünf jeweils auf 
die Inklusivität der Gesetze gegen Hasskriminalität und Hassrede bezüglich sexueller Orien
tierung, Geschlechtsidentität und Intersexualität (im Folgenden Geschlechtsmerkmale). Drei 
weitere Kriterien bilden grundlegend ab, ob nationale Strategien gegen Hasskriminalität und 
Hassrede die Merkmale sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerk
male berücksichtigen. Hier wird darauf verwiesen, dass nur langfristige Maßnahmen, die in 
einem Rahmen aus staatlichen Akteuren stattfinden, berücksichtigt werden. 

Der für 2020 in der Kategorie Hasskriminalität und Hassrede ermittelte Skalenwert der Staaten 
ist in Tabelle 1 dargestellt. Malta erreicht mit 100 Prozent mit Abstand den höchsten und ma
ximalen Wert. Danach folgen Dänemark und Luxemburg mit 88 beziehungsweise 87 Prozent. 
Deutschland erreicht 22 Prozent. Fünf Staaten (Bulgarien, Italien, Lettland, Polen, Tschechi
sche Republik) werden mit null Prozent bewertet. 

https://www.rainbow-europe.org/
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Tabelle 1: Übersicht Rainbow Index 2021 zu Hasskriminalität und Hassrede  
EU-Mitglied
staaten 

Gesetzesrah
men Hasskrimi
nalität (sexuelle 
Orientierung) 

Gesetzesrah
men Hassrede 
(sexuelle Orien
tierung) 

Politische Maß
nahmen gegen 
Hass (Ge
schlechtsiden
tität) 

Gesetzesrah
men Hasskrimi
nalität (Ge
schlechtsiden
tität) 

Gesetzesrah
men Hassrede 
(Geschlechtsi
dentität) 

Politische Maß
nahmen gegen 
Hass (Ge
schlechtsiden
tität) 

Gesetzesrah
men Hasskrimi
nalität (Interse
xualität) 

Politische Maß
nahmen gegen 
Hass (Interse
xualität) 

Rainbow Index 
Hasskriminali
tät und Hass
rede (gesamt) 

Belgien O O   O    38 % 
Bulgarien         0 % 
Dänemark O O O   O   88 % 
Deutschland   X   X  X 22 % 
Estland  O       13 % 
Finnland O O  O O    51 % 
Frankreich O O  O O    51 % 
Griechenland O O  O O  O  75 % 
Irland  O O   O   37 % 
Italien         0 % 
Kroatien O O  O O    51 % 
Lettland         0 % 
Litauen O O       26 % 
Luxemburg O O O O O O   87 % 
Malta O O O O O O O O 100 % 
Niederlande  O       13 % 
Österreich O O       26 % 
Polen         0 % 
Portugal O O  O O    51 % 
Rumänien O        13 % 
Schweden O O  O O    51 % 
Slowakei O O       26 % 
Slowenien  O       13 % 
Spanien O O O O O X X  55 % 
Tschechien         0 % 
Ungarn O O  O O    51 % 
Zypern O O  O O    51 % 

Quelle: https://rainbow-europe.org/#1/8693/0 (Stand: 2. November 2021), X = in einigen Bundesländern (Deutschland)/in einigen Regionen (Spanien), eigene Darstellung  

https://rainbow-europe.org/#1/8693/0


Bekämpfung von Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen 

7 

4 Handlungserfordernisse und Lösungsansätze  

Im Bereich Hasskriminalität und Hassrede gegen LGBTIQ*-Personen in Deutschland zeigt 
sich ein großer Handlungs- und Regelungsbedarf. Im Folgenden wird ein Überblick zu den 
identifizierten Handlungserfordernissen in Deutschland und hilfreichen Anregungen aus ande
ren Staaten gegeben.  

4.1 Erweiterung des Forschungsstandes und Schließen von For
schungslücken zu Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen  

In Deutschland bilden amtliche Statistiken (siehe Kapitel 4.2) das Ausmaß von Gewalt gegen 
LGBTIQ*-Personen nur unzureichend ab, da viele Betroffene die Taten unter anderem aus 
Angst vor homo- oder transfeindlichen Reaktionen der Polizei nicht melden. Schätzungen der 
Dunkelziffer für Deutschland liegen bei 80 bis 90 Prozent.31 Dunkelfeldstudien kommen zur 
Abschätzung des tatsächlichen Ausmaßes sowie zur Erforschung der Erscheinungsformen, 
Ursachen, Folgen und dem Umgang mit Hasskriminalität durch Behörden und Justiz entspre
chend eine große Bedeutung zu. Auch die Erhebung der Gründe für das Nichtmelden von 
Straftaten ist wichtig. Eine zentrale Datengrundlage zur Abschätzung des Dunkelfeldes von 
Diskriminierung und Hass- und Gewalttaten gegen LGBTI-Personen in Europa stellen die Er
hebungen der Europäischen Grundrechteagentur aus 2012 und 2019 dar.32 Die Untersu
chungsergebnisse für Deutschland zeigen, dass 13 Prozent der befragten LGBTI-Personen 
angaben, in den letzten fünf Jahren physische oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben, weil sie 
LGBTI-Personen sind. Bei der Frage nach Belästigung innerhalb des letzten Jahres gaben 36 
Prozent an, davon betroffen gewesen zu sein.33  

• Um das Dunkelfeld homo- und transfeindlicher Gewalterfahrungen zu erschließen, 
nehmen einige Staaten, zum Beispiel Dänemark34, Frankreich35 und Schweden36, Fra
gen zu homo- und transfeindlichen Taten in ihre jährlichen, repräsentativen Dunkel
feldbefragungen zu Kriminalitätserfahrungen auf. In Deutschland wurde dies bei 
der Dunkelfeldbefragung Sicherheit und Kriminalität des Bundeskriminalamts37 bisher 
nur in Ansätzen umgesetzt. In Finnland besteht eine besonders gute Datenlage zu den 
Gewalterfahrungen von LGBTIQ*-Jugendlichen, da hier im Rahmen einer nationalen 
Befragung von Kindern und Jugendlichen auch Fragen zu Geschlechtsidentität und 
sexueller Orientierung sowie Fragen zu Gewalterfahrungen gestellt werden.38  

• Es besteht Bedarf bei der Erforschung von Gewalt gegenüber bestimmten Ziel
gruppen, so zum Beispiel bei lesbenfeindlicher Gewalt. In den meisten Statistiken zu 
Gewalt gegen LGBTIQ*-Personen spielt lesbenfeindliche Gewalt bisher eine geringe 
Rolle, hier werden allerdings weniger geringe Prävalenzen als Überschneidungen zu 
geschlechtsbezogener Gewalt gegen Frauen vermutet. Eine Befragung von Lesben in 
Frankreich ergab zum Beispiel, dass fast 60 Prozent der Befragten in den letzten zwei 
Jahren mindestens eine Anfeindung erlebt hatten.39  

• Die Forschung zu Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen ist dabei intersektional 
aufzustellen, sodass Mehrfachdiskriminierungen (zum Beispiel von Personen of Color 
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oder von Personen mit Behinderungen) berücksichtigt werden. Weiter sind Expert*in
nen aus der LGBTIQ*-Community bei Forschungsinitiativen einzubinden.  

• Auch im Bereich Hassrede gegen LGBTIQ*-Personen ist weitere Forschung nötig. In 
Frankreich wurde eine eigens dafür zuständige Beobachtungsstelle zu Online-
Hass40 geschaffen, die das Phänomen in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Ak
teur*innen untersuchen soll. Die Beobachtungsstelle soll die Präsenz von Online-Hass 
in Frankreich in all seinen Formen, einschließlich Homophobie, messen und untersu
chen. Sie vereint Betreiber (unter anderem Facebook, Google, Microsoft), Verbände, 
die gegen Hass und Diskriminierung kämpfen, Forscher*innen, staatliche Stellen und 
die Plattform PHAROS, auf der illegale Inhalte im Internet, wie Hassrede gegen LGB
TIQ*-Personen, gemeldet werden können.41 

• Auf europäischer Ebene stellt die Europäische Kommission zur Erforschung und Be
kämpfung von Hasskriminalität finanzielle Mittel bereit. So wurde in Belgien über das 
EU-Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ beispielsweise die Er
stellung eines Daten-Hubs zur Bestandsaufnahme zu Datenquellen zu Diskrimi
nierung42, einschließlich Hasskriminalität, kofinanziert. Nach der Auswahl von Kriterien 
(unter anderem sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck 
und Geschlechtsmerkmale) und Bereichen (unter anderem Justiz und Polizei), wird 
den Nutzer*innen eine Liste mit dazu veröffentlichten Berichten angezeigt. Datenquel
len können weiterhin eingeschickt werden. Für die Erstellung des Daten-Hubs wurden 
die auf europäischer Ebene erarbeiteten Leitlinien der EU-Subgroup on Equality 
data43 berücksichtigt sowie das Diagnostic Mapping Tool der Europäischen Grund
rechteagentur44, welches es ermöglicht, Datenlücken zu bestimmten Gruppen oder 
Diskriminierungsbereichen zu identifizieren.  

4.2 Verbesserung der Erfassung von und der Berichterstattung zu 
Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen 

Die Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen und die Entwicklung zielgerichteter politischer 
Strategien zu Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen ist auf eine umfassende Datenlage 
und damit auf eine akkurate und systematische Erfassung von Vorfällen angewiesen. Im Be
reich der amtlichen Erfassung von Hasskriminalität und der Berichterstattung dazu zeigen sich 
für Deutschland folgende Punkte als relevant: 

• Die amtliche Erfassung von Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen im Rahmen 
der Statistik zu Politisch motivierter Kriminalität45 weist in Deutschland einige Prob
leme auf, die dazu führen, dass die Statistik kein adäquates Lagebild zu Gewalt gegen 
LGBTIQ*-Personen bereitstellt. Sowohl die allgemeine Definition von Hasskriminalität 
als auch die Kategorien zur Einordnung des Motivs der Tat werden als uneindeutig 
kritisiert. So deckt die Kategorie „Geschlecht/Sexuelle Identität“ beispielsweise auch 
Gewalt gegen cis-geschlechtliche Frauen mit ab und verklärt so das Bild homo- und 
transfeindlicher Hasskriminalität. Weiterhin nimmt die Statistik zu Politisch motivierter 
Kriminalität nur Fälle von Hasskriminalität auf, die bereits zu Beginn des Verfahrens 
als solche erfasst wurden, was entsprechend dazu führt, dass das Erkennen eines 
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Verbrechens als Hassverbrechen zeitlich unmittelbar zu Beginn des Verfahrens erfol
gen muss. Es ist anzunehmen, dass so einige Fälle von Hasskriminalität gegen LGB
TIQ*-Personen in der Statistik nicht auftauchen. In Schweden wurden im Rahmen einer 
Studie46 die polizeilichen Statistiken einer Qualitätskontrolle unterzogen, um Hand
lungserfordernisse zu identifizieren.  

• Daten zu Hasskriminalität befinden sich in Deutschland in unterschiedlichen Daten-
sätzen beziehungsweise Datensystemen. Die Daten zu Motiv, Zielgruppe und so wei
ter sind in der Statistik für Politisch motivierte Kriminalität festgehalten, der Ausgang 
eines Verfahrens ist jedoch nur in der justiziellen Statistik vermerkt, die Informationen 
können bisher nicht zusammengeführt werden. In Schweden sind dagegen die Daten 
zu den Umständen des Verbrechens, beispielsweise zu den Motiven, und die Angaben 
zum Ausgang des Verfahrens zusammengeführt.47  

• Die Berichterstattung zu den Daten zu Hasskriminalität durch das Bundesinnenmi
nisterium legt zudem keinen Fokus auf LGBTIQ*-Personen beziehungsweise werden 
keine speziellen Berichte zu Gewalt gegen LGBTIQ*-Personen von staatlicher Seite 
erstellt. Die Datenberichterstattung auf Landesebene ist ebenfalls unzureichend, da bis 
auf Berlin (Bremen hat es für 2022 beschlossen) kein Bundesland die Daten aus der 
Statistik zu Politisch motivierter Kriminalität veröffentlicht. In den für Deutschland be
rücksichtigten zivilgesellschaftlichen und politischen Forderungen wird ein nach be
troffenen Gruppen differenzierter periodischer Sicherheitsbericht, wie er auch im 
Koalitionsvertrag der 19. Wahlperiode vereinbart war, gefordert. Zudem wird gefordert, 
die Polizeiliche Kriminalstatistik (das heißt jene Statistik zu Allgemeinkriminalität) solle 
homo- und transfeindliche Straftaten gesondert erfassen. In Frankreich veröffentlicht 
das französische Innenministerium beispielsweise einen jährlichen statistischen Be
richt zu Straftaten gegen LGBT-Personen.48 

• Um eine bessere Erfassung von homo- und transfeindlichen Straftaten umzusetzen, 
braucht es nach den berücksichtigten zivilgesellschaftlichen und politischen Forderun
gen mehr LGBTI-Ansprechpersonen bei der Polizei, die über eine sachgerechte Aus
stattung, technische Fähigkeiten, entsprechende Aufgabenstellungen und Befugnisse 
verfügen.  

• Internationale Akteure wie die Europäische Grundrechteagentur49 oder das Büro für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa50 empfehlen zudem auch die Entwicklung alternativer 
Meldewege, zum Beispiel über zivilgesellschaftliche Organisationen oder über digitale 
Plattformen. Viele Staaten haben bereits solche alternativen Meldemöglichkeiten zu 
einer Anzeige auf dem Polizeirevier geschaffen. Über eine App51 können Betroffene in 
Frankreich Fälle von homo- und transfeindlicher Gewalt beispielsweise anonym mel
den. Hierbei werden Daten zu Zeit und Ort der Berichterstattung analysiert. In einem 
von der Europäischen Kommission geförderten Projekt erproben Finnland52 sowie Kro
atien und Irland ein Online-Tool zur Meldung von Hasskriminalität. In Frankreich kön
nen auf einer Online-Plattform53 illegale Inhalte im Internet, wie Hassrede gegen LGB
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TIQ*-Personen, gemeldet werden, die dann von Polizeibeamt*innen ausgewertet wer
den. In der Region Brüssel-Hauptstadt, Belgien54 und in England55 können Vorfälle von 
Hasskriminalität über zivilgesellschaftliche Organisationen gemeldet werden.  

4.3 Verstärkung des rechtlichen Schutzes vor Hetze, Hass- und Ge
waltdelikten gegen LGBTIQ*-Personen 

Im Bereich des Rechts bei Hetze-, Hass und Gewaltdelikten zeigen sich für Deutschland ins
besondere die folgenden Aspekte als relevant: 

Hasskriminalität 

• Hasskriminalität wird in der Gesetzgebung allgemein härter bestraft, da davon eine 
Signalwirkung an Täter*innen und Gesellschaft hinsichtlich einer Inakzeptanz für dis
kriminierendes Verhalten ausgehen soll. Die explizite Nennung der geschützten 
Merkmale (hier: sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerk
male) ist dabei wichtig, da sie so bei der strafrechtlichen Bewertung und bei den poli
zeilichen Ermittlungen frühzeitig berücksichtigt werden können und auch in der polizei
lichen und justiziellen Statistik als solche erscheinen.  

• In Europa berücksichtigen bereits die Mehrheit der Staaten die sexuelle Orientierung 
explizit als strafschärfenden Faktor in ihren Gesetzesregelungen zu Hasskriminalität. 
Neun Staaten berücksichtigen auch die Geschlechtsidentität explizit im Gesetzestext 
als erschwerenden Faktor, Griechenland und Malta berücksichtigen auf nationaler 
Ebene sowohl sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität als auch Geschlechtsmerk
male.56 Ein nationaler Bericht für Malta57 stellte jedoch fest, dass in der Praxis bisweilen 
nur sehr wenige Ermittlungen auf dieser Gesetzesgrundlage stattfinden. Zehn Staaten 
berücksichtigen keines der Merkmale explizit, darunter auch Deutschland.  

• Die für Deutschland zentralen Straftatbestände bei Verfahren gegen Hasskriminalität, 
Grundsätze der Strafzumessung (§ 46 Abs. 2 Satz 2 StGB) und Volksverhetzung 
(§ 130 StGB), erwähnen homo- und transfeindliche Motive nicht explizit. Homo- und 
transfeindliche Taten werden bei der Strafzumessung als erschwerender Umstand un
ter „sonstige menschenverachtende Beweggründe“ berücksichtigt. Sie sind im Geset
zestext im Vergleich zu rassistischen Motiven, fremdenfeindlichen und antisemitischen 
Motiven jedoch nicht explizit benannt. Gleiches gilt für den Paragraphen zur Volksver
hetzung. Der Großteil der berücksichtigten zivilgesellschaftlichen und politischen For
derungen fordern eindringlich LGBTIQ*-feindliche Motive in den Gesetzestext mit auf
zunehmen.  

Hassrede im Internet 

• Mit Blick auf die Bekämpfung von Hassrede im Internet ist in Deutschland das Netz
werkdurchsetzungsgesetz zentral, was jedoch praktisch noch einige Umsetzungs
probleme aufweist, besonders, da Netzwerkbetreibende viele der engen Vorgaben zur 
Weiterleitung von Meldungen aktuell noch nicht erfüllen.58 Das Gesetz verpflichtet Be
treibende sozialer Plattformen unter anderem dazu, illegale Inhalte innerhalb einer kur
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zen Frist zu löschen und schafft die Gesetzesgrundlage, im Falle eines Verstoßes Buß
gelder zu verhängen. Mit dem Gesetz ging Deutschland hinsichtlich der Pflichten für 
Betreibende weiter als andere Staaten. Zivilgesellschaftliche und politische Forderun
gen aus Deutschland fordern unter anderem eine gute Ausstattung von Polizei und 
Justiz, damit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch tatsächlich umgesetzt werden 
kann und Hassrede online gegen LGBTIQ*-Personen effektiv bekämpft werden kann.  

• Auch bei Hassrede werden LGBTIQ*-feindliche Motive nicht als strafschärfende Um
stände in der deutschen Gesetzgebung explizit benannt. 20 Staaten benennen die 
sexuelle Orientierung explizit als strafschärfenden Umstand zu Hassrede, zwölf Staa
ten berücksichtigen zusätzlich die Geschlechtsidentität. Sieben Staaten, einschließlich 
Deutschland, berücksichtigen keines der Merkmale explizit.59 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und Grundgesetz 

• Forderungen zum rechtlichen Schutz von LGBTIQ*-Personen beziehen sich auf die 
Schließung von Schutzlücken im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, welches 
in Deutschland vier der Gleichbehandlungsrichtlinien der EU umsetzt.  Staatliches 
Handeln (damit auch diskriminierendes Verhalten der Polizei) solle in den Anwen
dungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes fallen. Weiter solle die An
tidiskriminierungsstelle des Bundes und weitere Antidiskriminierungsverbände gestärkt 
werden und mit einem Verbandsklagerecht ausgestattet werden, sodass sie Personen 
auch vor Gericht vertreten können. In Belgien beispielsweise bietet die nationale 
Gleichbehandlungsstelle60 Beratung im Kontext von Gewalt oder Diskriminierung durch 
die Polizei an. Die dortige Gleichbehandlungsstelle verfügt auch über die Berechtigung 
(in besonderen Fällen) mit Betroffenen vor Gericht zu ziehen.  

• Für eine verfassungsrechtliche Absicherung gegen Diskriminierung und Hasskrimina
lität beziehen sich einige Forderungen auf die Erweiterung des Artikel 3 Abs. 3 Grund
gesetz, welches Benachteiligung aufgrund bestimmter Merkmale, unter anderem Ge
schlecht, verbietet, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung jedoch bisher nicht 
einschließt. 

4.4 Ausweitung und Verbesserung der Maßnahmen in Polizei, Justiz 
und Opferschutz  

Zur Verringerung der Dunkelziffer bei Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen sind Maß
nahmen in Polizei, Justiz und Opferschutz zentral. Von Hassverbrechen betroffene LGBTIQ*-
Personen sollten das Vertrauen haben, sich an Polizei, Justiz und an Opferschutzeinrichtun
gen zu wenden. Polizeibeamt*innen und Angestellte in der Justiz müssen entsprechend dazu 
befähigt werden, Fälle von Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen zu erkennen und diese 
kompetent zu bearbeiten. Opferschutzeinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisatio
nen können hier eine wichtige Vermittlerrolle zukommen.  

Polizei und Justiz 

• In Deutschland gibt es in vielen Landespolizeien (die Länder sind in Deutschland vor
rangig für die Polizei verantwortlich) mittlerweile Ansprechpersonen für LGBTI, an 
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die sich Betroffene und Zeug*innen homo- und transfeindlicher Hasskriminalität wen
den können. Sowohl internationale Empfehlungen als auch zivilgesellschaftliche und 
politische Forderungen aus Deutschland betonen, es müsse mehr Personal mit ent
sprechender Ausstattung und Verantwortlichkeiten bereitgestellt werden. Mit Aus
nahme von Berlin sind LGBTI-Ansprechpersonen in Deutschland ausschließlich ehren
amtlich für diese zusätzliche Tätigkeit beschäftigt. Betont wird in diesem Kontext die 
Bedeutung der Innenministerkonferenz, in der sich die Bundesregierung für mehr Per
sonal und Ausstattung für die geforderten Erweiterungen bei Polizei und Justiz einset
zen sollte. In der niederländischen Polizei gibt es eine landesweite Einheit der Polizei, 
Rosa in Blau61, die Menschen unterstützt, die eine Straftat aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung oder Geschlechtsidentität melden wollen. Die Effekte auf die Meldebereit
schaft von Betroffenen werden als positiv bewertet.  

• In Berlin gibt es auch bei der Staatsanwaltschaft eine Ansprechperson für LGBTI. 
In Spanien beispielsweise gibt es in den Provinzen je eine Staatsanwält*in, die auf 
Hassverbrechen und Diskriminierung, auch aufgrund sexueller Orientierung, Ge
schlechtsidentität und Geschlechtsausdruck, spezialisiert ist.62 

• Sowohl internationale Empfehlungen als auch zivilgesellschaftliche und politische For
derungen aus Deutschland betonen, dass es umfangreiche und zielgenaue Maßnah
men zur Aus- und Fortbildung der Polizei und Justiz brauche. Dabei könne bereits 
auf erfolgreiche Beispiele, wie aus Berlin, aufgebaut werden. Schulungen für das Er
kennen, die Erfassung und den Umgang mit Hasskriminalität, zum Teil mit dem 
Schwerpunkt Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen, finden in vielen Staaten 
statt, unter anderem in Dänemark63, England64, Frankreich65, Italien66, Malta67, Portu
gal68 und Slowenien69. Häufig sind zivilgesellschaftliche Organisationen mit in die Trai
nings eingebunden. Über die Qualifizierung von einzelnen Beamt*innen zu Trainer*in
nen wird die Reichweite von Schulungen erweitert. Die Finanzierung der Schulungs
projekte wird zum Teil auch über die EU gefördert wie in Slowenien und Italien, in Slo
wenien unter anderem über das Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürger
schaft“. Häufig werden neben der Gruppe LGBTIQ* weitere von Hasskriminalität be
troffene Gruppen wie die jüdische oder muslimische Community, Migrant*innen und 
Geflüchtete, Roma und Menschen mit Behinderungen bei den Trainings berücksichtigt. 
Präventionsarbeit für einen diskriminierungsfreien Umgang mit LGBTIQ*-Perso
nen und insbesondere trans* Personen bei der Polizei, der Justiz und vor allem im 
Justizvollzug wird in einigen Staaten zum Thema gemacht. In Frankreich wurden dazu 
Empfehlungen zum Umgang mit trans* Personen bei der Polizei veröffentlicht.70 Auch 
Malta arbeitet an Maßnahmen zum Schutz von LGBTI-Personen in Polizeigewahr
sam.71  

• Für die Meldung von Fehlverhalten und diskriminierendem Verhalten der Polizei, bei
spielsweise homo- oder transfeindlichem Verhalten, gibt es in Deutschland nur in we
nigen Bundesländern Beschwerdestellen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
kann im Bereich Hasskriminalität und staatliches Handeln, wo Fehlverhalten der Polizei 
zu verorten ist, nicht weitergehend beraten. In einigen zivilgesellschaftlichen und poli
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tischen Forderungen wird die Schaffung einer Stelle eines*r unabhängigen Polizeibe
auftragten beziehungsweise einer unabhängigen Polizeibeschwerdestelle zur Untersu
chung polizeilichen Fehlverhaltens thematisiert. In einigen europäischen Staaten (un
ter anderem in Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Portugal, Ungarn) existieren un
abhängige Polizei-Beschwerdestellen.72 Die Stellen können von Personen aufgesucht 
werden, die sich im Umgang mit der Polizei diskriminiert fühlen und dies melden möch
ten, entsprechend auch LGBTIQ*-Personen, die homo- oder transfeindliches Verhalten 
durch die Polizei erlebt haben.  

• Viele Staaten bemühen sich, Informationen zu Hasskriminalität und Maßnahmen für 
Betroffene zu verbreiten. In Spanien wurde ein Leitfaden für Betroffene von LGBTI-
feindlicher Gewalt herausgegeben, in dem ausführlich Vorgehen und Anlaufstellen bei 
Hasskriminalität vermerkt sind.73 In England sollte eine Plakatkampagne mehr Ver
trauen in die Strafverfolgungsbehörden schaffen.74  

Opferschutz 

• Im Bereich des Opferschutzes gibt es in Deutschland unterschiedliche Hilfsdienste und 
Anlaufstellen, jedoch nicht flächendeckend und mit einer Ballung in Berlin. Opferschutz 
ist grundlegend über die Länder organisiert. Gefordert wird ein Ausbau der Angebote 
und eine Unterstützung auch durch Bundesmittel. Die Expertise bestehender Einrich
tungen solle eingebunden werden. Zudem wird gefordert, dass Mitarbeitende von Be
ratungsstellen im Bereich Hass im Internet geschult werden, um hier bessere Unter
stützung leisten zu können. Im Rahmen eines Projekts in Malta, das mehr Problembe
wusstsein für Hassrede im Internet schaffen sollte, wurde für Freiwillige zivilgesell
schaftlicher Organisationen ein Training angeboten, welches den Umgang mit Hass
rede im Internet verbessern sollte.75 

• Die Schutzkonzepte seien zudem intersektional auszubauen, sodass besonders auch 
LGBTIQ*-Personen of Colour, Menschen mit Behinderungen oder Erkrankungen be
rücksichtigt werden. Weitere wichtige Zielgruppen sind LGBTIQ*-Jugendliche und ge
flüchtete LGBTIQ*.  

• Auch wird gefordert, bestehende nationale Gewaltpräventionsprogramme (beson
ders auch im Rahmen der Istanbul-Konvention) für trans* und inter* Personen inklusiv 
auszubauen. In Deutschland bestehen beim Gewaltschutz gegen Gewalt an Frauen 
bei Frauenhäusern noch Schutzlücken für trans* und inter* Personen. In den Nieder
landen hat sich ein Projekt mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Gewalt ge
gen Frauen mit einem Projekt zur Förderung der Rechte von LGBTIQ*-Personen zu
sammengeschlossen, um gemeinsam am Schutz von LGBTIQ*-Personen zu arbei
ten.76  

4.5 Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Hasskriminalität 
und Hassrede gegen LGBTIQ*-Personen 

Damit Hasskriminalität und Hassrede gegen LGBTIQ*-Personen bekämpft werden kann, 
braucht es neben inklusiven Gesetzen und einer Inanspruchnahme und Durchsetzung dieser 
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Gesetze besonders auch präventive Maßnahmen und Strategien im Sinne von Demokratieför
derung. Insbesondere ist dies auch im digitalen Raum der Fall, in dem die Durchsetzung der 
bestehenden Gesetze weiterhin schwierig ist. Ein Zusammenhang zwischen Hass im Netz und 
Hasskriminalität konnte bereits nachgewiesen werden. 

• Bei Hassrede im Internet sollten auch dezentrale Ansätze verfolgt werden, die eine 
positive Debattenkultur stärken, zum Beispiel Counterspeech-Gruppen im Sinne eines 
„digitalen Streetwork“.  

• Malta hat zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur Beratung von Betroffenen bei 
Hassrede im Internet eine eigene Stelle bei den Behörden geschaffen.77  

• Weiter sind Demokratieförderung und Menschenrechtsbildung (sowohl digital als 
auch im Sozialraum) wichtig, wie sie das Programm „Demokratie leben!“ in Deutsch
land umsetzt. Solche Programme brauchen eine langfristige Strukturförderung. Auch 
sollten Verbände und Selbstorganisation der LGBTIQ*-Community gestärkt und lang
fristig finanziell gefördert werden. In den Niederlanden wurden Allianzen (Gay-Straight-
Alliances) zwischen LGBTIQ*-Organisationen und anderen Akteuren zum besseren 
Schutz von LGBTIQ*-Personen geschaffen, an denen sowohl Akteure aus der Politik 
als auch der Zivilgesellschaft und der Polizei beteiligt sind.78 Auch Projekte, wie Film
wettbewerbe oder ähnliches an Schulen (zum Beispiel in Belgien79) können zur Sensi
bilisierung beitragen. Langfristige, nationale Programme und Strukturen sind jedoch 
hier als maßgeblich einzustufen im Vergleich zu kurzfristigen, einmaligen Projekten.  

• Auch Veranstaltungen der Polizei mit beispielsweise religiösen Communities, um für 
das Thema Homo- und Transfeindlichkeit zu sensibilisieren, können eine Möglichkeit 
sein, Bewusstsein zu schaffen. Die Polizei in Dänemark unternimmt beispielsweise sol
che Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen.80 

• Die Arbeit gegen Homo- und Transfeindlichkeit sollte auch an regulären Bildungsein
richtungen und in Ausbildungsstätten stattfinden. Insbesondere auf die Curricula der 
Schulen sollte über die Innenministerkonferenz durch die Bundesregierung eingewirkt 
werden. Ursachen von Hasskriminalität in der Gesellschaft sollten durch geschlechts
sensible beziehungsweise geschlechterreflektierende Pädagogik früh bekämpft wer
den. 
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5 Fazit 

Die Ergebnisse des dieser Kurzfassung zugrundliegenden Arbeitspapiers und damit der Aus
wertung nationaler Forderungen und Maßnahmen auf internationaler und nationaler Ebene 
zeigen, dass es in Deutschland zum einen rechtlicher und insbesondere strafrechtlicher Än
derungen bedarf, um Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen effektiver zu bekämpfen. 
Zum anderen müssen nicht-rechtliche Maßnahmen, zum Beispiel bei der Arbeit und Ausbil
dung der Polizei, der Justiz und Opferhilfe, umgesetzt werden. Diese Maßnahmen berühren 
Zuständigkeiten des Bundes sowie der Länder, was die Notwendigkeit eines nationalen Akti
onsplans unterstreicht, um politische Maßnahmen und Initiativen auf verschiedenen staatli
chen Ebenen zu koordinieren. 

5.1 Gesetzliche Änderungsbedarfe  
• Der Großteil der berücksichtigten zivilgesellschaftlichen und politischen Forderungen 

weist eindringlich auf die Aufnahme von homo- und transfeindlichen Motiven (sexuelle 
Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsmerkmale) in den Grundsätzen der 
Strafzumessung (§ 46 Abs. 2 Satz 2 StGB) und im Gesetzestext zu Volksverhetzung 
(§ 130 StGB) hin. 

• Weitere Forderungen zum rechtlichen Schutz von LGBTIQ*-Personen beziehen sich 
auf die Ausweitung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf staatliches 
Handeln und damit auch auf diskriminierendes Verhalten der Polizei.  

• Darüber hinaus wird die Erweiterung von Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz um Ge
schlechtsidentität und sexuelle Orientierung für eine verfassungsrechtliche Absiche
rung gegen Diskriminierung und Hasskriminalität als Forderung genannt. 

5.2 Zur Notwendigkeit eines nationalen Aktionsplans 
Für die politische Umsetzung sind zudem auch nicht-gesetzgeberische Maßnahmen in den 
Blick zu nehmen. Diese berühren insbesondere auch die Kompetenzen der Länder (Polizei 
und Justiz, Opferschutz, Bildung), weshalb eine Einflussnahme der Bundesregierung bei
spielsweise über die Innenministerkonferenz von besonderer Bedeutung ist, um Fortschritte 
für LGBTIQ*-Personen in ganz Deutschland zu erzielen. So betonen es auch Forderungen der 
Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und des Lesben- und Schwulenverbands.81 Die in der 215. 
Sitzung der Innenministerkonferenz vom 1.–3. Dezember 2021 erstmalige Behandlung des 
Themas Hasskriminalität gegen LGBTIQ*-Personen ist hier ein wichtiger Schritt. Auch hin
sichtlich der Finanzierung von Maßnahmen, wie beispielsweise bundesweiten Präventions
programmen wie „Demokratie leben!“, ist die Verantwortlichkeit auf Bundesebene gegeben. 
Zusätzlich könnte die Bundesregierung verstärkt im Opferschutz aktiv werden, wie das zu
nehmende Engagement im Bereich Gewalt gegen Frauen im Sinne der Istanbul-Konvention 
in den letzten Jahren (beispielsweise das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen) zeigt. Ein ähnli
ches Engagement ist entsprechend auch für den Bereich Gewalt gegen LGBTIQ*-Personen 
zu fördern.  
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Der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus hatte 2017 bereits Homo- und Transfeindlichkeit 
als Themen aufgenommen, doch blieb in seiner Wirkung für die Situation von LGBTIQ*-Per
sonen hinter den Erwartungen zurück. Entsprechend ist ein Nationaler Aktionsplan gegen 
Homo- und Transfeindlichkeit, der einen Schwerpunkt auf Gewalt gegen LGBTIQ*-Perso
nen setzt, ein wichtiger nötiger Schritt, der in vielen nationalen Forderungen politischer Par
teien sowie der Zivilgesellschaft zum Ausdruck kommt.82  

• Dieser sollte, wie von Politik und Zivilgesellschaft eingefordert, ein Bund-Länder-Pro
gramm gegen Gewalt enthalten, damit trotz geteilter Verantwortlichkeiten zwischen 
Bund und Ländern Fortschritte in diesem Bereich erzielt werden.83  

• Um den nationalen Aktionsplan aufzusetzen, sollte eine Expert*innen-Kommission 
durch die Bundesregierung eingesetzt werden, die neben einer systematischen Be
standsaufnahme aller Erscheinungsformen von LGBTI-Feindlichkeit und damit verbun
dener Hasskriminalität, Empfehlungen für einen nationalen Aktionsplan entwickelt. So 
fordern es unterschiedliche zivilgesellschaftliche Organisationen.84 Bei der 215. Innen
ministerkonferenz wurde sich der Forderung nach einer unabhängigen Fachkommis
sion angeschlossen. Diese soll einen ersten Bericht mit konkreten Handlungsempfeh
lungen für die nächste Innenministerkonferenz im Herbst 2022 vorlegen.  

• Weiter sollten auch internationale Strategien wie die LGBTIQ-Gleichstellungsstrate
gie 2020–2025 der Europäischen Union implementiert und unterstützt werden, dies 
fordern zum Beispiel die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.85
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6 Ausblick: Vorhaben der Bundesregierung unter Olaf 
Scholz (2021–2025) 

Im Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten aus November 2021 wurde festge
halten: „Um Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken, erarbeiten wir einen ressortübergreifen
den Nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher 
Vielfalt und setzen ihn finanziell unterlegt um. Darin unterstützen wir u. a. die Länder bei der 
Aufklärung an Schulen und in der Jugendarbeit, fördern Angebote für ältere LSBTI und bringen 
in der Arbeitswelt das Diversity Management voran, insbesondere im Mittelstand und im öf
fentlichen Dienst“.86  

Weitere Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag zu Hass und Gewalt gegen LGBTIQ*-Perso
nen sind:  

• Rechtliche Regelungen zu Hasskriminalität: Geschlechtsspezifische und homose
xuellenfeindliche Beweggründe werden in den Katalog der Strafzumessung des § 46 
Abs. 2 StGB explizit aufgenommen87 (vgl. Kapitel 4.3 und 5.1). 

• Erfassung von Hasskriminalität: Die Erfassung der politisch motivierten Kriminalität 
wird verbessert, zum Beispiel in Hinblick auf frauen- und queerfeindliche Hasskrimina
lität.88 Weiterhin sollen die Polizeien von Bund und Ländern Hasskriminalität aufgrund 
des Geschlechts und gegen queere Menschen separat erfassen89 (vgl. Kapitel 4.2). 

Weiter sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen, deren Themenbereiche in den 
vorangegangenen Kapiteln Erwähnung finden:  

• Maßnahmen bei der Polizei: Bürgernähe und eine transparente Fehlerkultur werden 
gestärkt, indem die Aus- und Fortbildung bei der Polizei weiterentwickelt und noch in
tensiver die Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung, insbesondere 
der Grund- und Menschenrechte, vermittelt werden90 (vgl. Kapitel 4.4).  

• Unabhängige*r Polizeibeauftragte*r: Es wird ein*e unabhängige*r Polizeibeauf
tragte*r für die Polizeien des Bundes als Anlaufstelle beim Deutschen Bundestag mit 
Akteneinsichts- und Zutrittsrechten eingeführt91 (vgl. Kapitel 4.4). 

• Bedarfsgerechte Unterstützung und Zufluchtsräume zum Schutz vor Gewalt: Die 
Bedarfe vulnerabler Gruppen wie Frauen mit Behinderung oder geflüchteter Frauen 
sowie queerer Menschen werden berücksichtigt92 (vgl. Kapitel 4.4). 

• Erweiterung des Diskriminierungsschutzes: Artikel 3 des Grundgesetzes soll um 
ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität93,94 ergänzt werden (vgl. Ka
pitel 4.3). 

• Stärkung der Antidiskriminierungsstelle: Die Unabhängigkeit der Antidiskriminie
rungsstelle des Bundes wird sichergestellt, sie wird angemessen mit Personal und 
Budget ausgestattet und ihre Kompetenzen gestärkt. Weiterhin wird das Allgemeine 
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Gleichbehandlungsgesetz (AGG) evaluiert, Schutzlücken geschlossen, der Rechts
schutz verbessert und der Anwendungsbereich ausgeweitet95 (vgl. Kapitel 4.3). 

• Studien zu gruppenbezogener Diskriminierung durch Institutionen des Staates 
sollen gefördert werden96 (vgl. Kapitel 4.1). 

Auf europapolitischer Ebene wird darüber hinaus folgende Maßnahme unterstützt: 

• EU-Recht gegen Diskriminierung: „Rechtsakte der EU, die gegen Diskriminierung 
aufgrund von Rassismus gelten, müssen künftig auch Homophobie und andere Diskri
minierung umfassen“ (ebd., 120). 
 

Bereits vor dem Koalitionsvertrag gab es große Übereinstimmungen zwischen den drei Par
teien Sozialdemokratische Partei Deutschlands, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Freien 
Demokratischen Partei mit Blick auf die Förderung der Rechte von LGBTIQ*-Personen, wie 
die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl und Wahlprüfsteine unterschiedlicher 
LGBTIQ*-Organisationen zeigten. Der Koalitionsvertrag bringt das zum Ausdruck. Insbeson
dere mit den Vorhaben der Aufnahme „sexueller Identität“ in den Gleichbehandlungsar
tikel des Grundgesetzes und der Aufnahme von „geschlechtsspezifischen und homose
xuellenfeindlichen Beweggründen“ in den Katalog der Strafzumessung, um härtere Stra
fen für homo- und transfeindliche Hasskriminalität zu erreichen, wurden zentrale Forderungen 
der Zivilgesellschaft und politischer Parteien in den Koalitionsvertrag aufgenommen.  

Vertreter*innen der LGBTIQ*-Community, unter anderem der Lesben- und Schwulenverband, 
äußerten sich positiv zum Koalitionsvertrag: Er enthalte zentrale Vorhaben mit vielverspre
chender Signalwirkung für eine spürbare Verbesserung der Rechte von LGBTI-Personen.97  

Angesichts des großen Problemdrucks hinsichtlich Hass und Gewalt gegen LGBTIQ*-Perso
nen, der auch im Rahmen dieses Arbeitspapiers identifiziert wurde, sind die Vorhaben der 
Regierung ein gutes Zeichen. Ein besserer Diskriminierungsschutz und wirksame Maßnahmen 
gegen Hass und Hetze sollten entsprechend schnell angegangen werden und die Regierungs
vorhaben aus dem Koalitionsvertrag konkret ausgestaltet und umgesetzt werden. Dabei sollte 
immer die LGBTIQ*-Community sowie Expert*innen aus entsprechenden Verbänden und wei
teren Selbstvertretungen eingebunden werden. Hier besteht bereits vielfältige Expertise, die 
genutzt werden sollte.  
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